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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Mischgebiete (MI) (§ 6 BauNVO) 

1.1.1 Ausschluss zulässiger Nutzungen (§ 1 (9) BauNVO) 

1.1.1.1 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 3 BauNVO zulässigen Einzelhan-
delsbetriebe, mit jeglichem Verkauf von Tabakwaren, nicht zulässig.  

1.1.1.2 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 3 BauNVO zulässigen Schank- 
und Speisewirtschaften, in denen Spielgeräte betrieben werden, nicht zulässig.  

1.1.1.3 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 5 BauNVO zulässigen Anlagen 
für sportliche Zwecke nicht zulässig.  

1.1.1.4 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 6 BauNVO zulässigen Gartenbau-
betriebe nicht zulässig.  

1.1.1.5 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 7 BauNVO zulässigen Tankstellen 
nicht zulässig.  

1.1.1.6 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 8 BauNVO zulässigen Vergnü-
gungsstätten nicht zulässig.  

1.1.2 Ausschluss von Ausnahmen (§ 1 (6) BauNVO) 

1.1.2.1 In den Mischgebieten (MI) sind die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vergnügungsstätten nicht zulässig.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 
(GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 
 

2.1 Müllbehälterstellplätze (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die Müllbehälterstellplätze sind dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und ande-
ren öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei diesen nicht be-
reits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen (Kletterpflanzen oder Spalier-
bäume). 

2.2 Einfriedigungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Tote Einfriedungen (Mauern, Zäune etc.) dürfen in einer Tiefe von 2,50 m, gemes-
sen ab Hinterkante des angrenzenden öffentlichen Verkehrsweges und gemessen 
ab Oberkante der öffentlichen Verkehrsflächen (Gehweg bzw. Straße, wenn kein 
Gehweg vorhanden), nicht höher als 0,80 m sein. 

2.2.2 Lebende Einfriedungen (Hecken) dürfen in einer Tiefe von 2,50 m, gemessen ab 
Hinterkante des angrenzenden öffentlichen Verkehrsweges und gemessen ab Ober-
kante der öffentlichen Verkehrsflächen (Gehweg bzw. Straße, wenn kein Gehweg 
vorhanden), nicht höher als 1,50 m sein. 

2.2.3 In Straßen ohne Gehwege und im Bereich von Wendeanlagen müssen Einfriedigun-
gen einen Abstand von mindestens 0,50 m vom Fahrbahnrand als Schutzstreifen 
einhalten. 

2.2.4 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. 

2.2.5 Die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedungen ist nicht zulässig. 

Hinweis: 

Tote und lebende Einfriedungen sind so anzulegen, dass eine ausreichende Anfahr-
sicht auf den öffentlichen Verkehrsraum gewährleistet bleibt. 

2.3 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohnge-
bäude zu konzentrieren.  
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3 HINWEISE 

3.1 Archäologische Denkmalpflege 

Darstellung des Schutzgutes 

Teile der Geltungsbereiche liegen im Bereich des ausgedehnten Kulturdenkmals 
gem. § 2 DSchG: mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadt Neuenburg am Rhein 
(vgl. Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 3 und Archäologischer Stadtkataster). Bei Bo-
deneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und Befunden - Kulturdenkma-
len gem. § 2 DSchG zu rechnen. In nicht modern überbauten Flächen sind noch ar-
chäologisch intakte Flächen zu erwarten. 

 

 

Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 
grundsätzlich ein öffentliches Interesse.  

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen 
zu vermeiden, sollten bei tiefgreifenden Baumaßnahmen frühzeitig im Vorfeld der Er-
schließung archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser 
Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgen-
der Rettungsgrabungen bedarf. Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, 
d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 
Veranlassers. 

Im Falle notwendiger Rettungsgrabungen kann durch das LAD die Bergung und Do-
kumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen und 
muss durch den Vorhabenträger finanziert werden. 
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3.2 Allgemeiner Denkmalschutz 

Auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Soll-
ten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umge-
hend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. 
auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zu-
mindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

3.3 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich überwiegend kiesiger Lockergesteine der Neuenburg-Formation 
mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.4 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnö-
tiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  
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Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.5 Klimaschutz 

Material und Farbe von Neubauvorhaben sollten so gewählt werden, dass eine Auf-
heizung der Gebäude weitgehend vermieden wird (helle Farben, Materialien, die sich 
wenig aufheizen). Damit wird nicht nur der nachträgliche Kühlbedarf im Gebäude 
selbst, sondern auch die Aufheizung der Umgebung (Hitzeinsel) reduziert.  

3.6 Wasserschutzgebiet 

Die Plangebiete befindet sich in der Schutzzone IIIB des fachtechnisch abgegrenz-
ten Wasserschutzgebiets „WSG-Neuenburg TB Grißheim II“ (WSG-Nr.: 315.132). 
Die Schutzvorschriften sind analog zur festgesetzten Schutzzone IIIB des „WSG-
Neuenburg TB Grißheim II“ zu beachten 

3.7 Kampfmittelverdachtsflächen 

Das Plangebiet befindet laut einem der Stadt vorliegenden Übersichtsplan des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 
– vom 25.10.2013 im Bereich von Kampfmittelverdachtsflächen und im Bereich zer-
störter Gebäude.  

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während 
des 2. Weltkrieges stattfanden, sind alle nicht vorab untersuchte Bauflächen als po-
tenzielle Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. Daher ist eine nähere Gefahren-
verdachtserforschung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg 
oder ein anderes autorisiertes Unternehmen dringend zu empfehlen. Vor dieser Über-
prüfung sollten dort keine Bohr-, Grab-, Ramm-, Rüttel- oder Baggerarbeiten durch-
geführt werden. 






